
Übersicht Spielbeginnzeiten Saison 2012/13  
 
 

A Feiertagsregelungen / spielfreie Zeiten 

  An folgenden Tagen gelten besonderen Spielbeginnzeiten: 

 Tag der Deutschen Einheit (Di.  03.10.12)  Sportbetrieb wie Sonntagsregelung  

 Allerheiligen (Do. 01.11.12) Sportbetrieb ab 18.00 Uhr möglich 

 Volkstrauertag (So. 18.11.12) Sportbetrieb ab 13.00 Uhr möglich  

 Totensonntag (So. 25.11.12) Sportbetrieb nicht möglich 

 1.Mai (Mi.  01.05.13) Sportbetrieb wie Sonntagsregelung 

 

  In der Zeit vom 07.02.2013 bis 13.02.2013 (Karneval) ruht der Spielbetrieb... 

 

B Spielzeiten Senioren 

  1RLH, 2RLH 
Fr. zwischen 20:00 und 20:30 Uhr (nur bei einer Anfahrt von weniger als 100 km oder mit Zustimmung des Spielpartners)  

Sa. zwischen 16:00 und 20:00 Uhr 

So. zwischen 12:00 und 16:00 Uhr (nur mit Zustimmung des Spielpartners)  

  RLD 
Sa. zwischen 16.00 und 20.00 Uhr  

So. zwischen 12.00 und 16.00 Uhr  

  OLD, OLH  

Sa. zwischen 16.00 und 20.00 Uhr 

So. zwischen 10.00 und 16.00 Uhr 

  LLD, LLH / BeLD, BeLH  
Mo. bis Fr. zwischen 19:30 und 20:30 Uhr 

Sa zwischen 14:00 und 20:00 Uhr (bei einer Anfahrt über 100 km : ab 15:00 Uhr)  

So. zwischen 10.00 und 18.00 Uhr 

 

C Spielzeiten Jugend 

 C.6.1 Spielbeginnzeiten 
Die Spielbeginnzeiten gelten nur für einzelne Meisterschaftsspiele. 

  JNRW U19W 
Mo-Fr. zwischen 19:30 und 20:30 Uhr (Einschränkung siehe C.6.2)  

So.      zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie zwischen 18:00 Uhr  und 19:30 Uhr 

  JNRWU17W ,  JNRW U18M 
Mo-Fr. zwischen 18:30 und 19:30 Uhr (Einschränkung siehe C.6.2)  

So.      zwischen 10:00 und 16:00 Uhr (Einschränkung siehe C.6.4)  

  JNRW U16M 
Mo-Fr. siehe C.6.3 

So.      zwischen 10:00 und 16:00 Uhr (Einschränkung siehe  C.6.4)  

  JNRW U13W, U15W U14offen  
Mo-Fr. siehe C.6.3 

Sa.      zwischen 14:00 und 18:00 Uhr (Einschränkung siehe C.6.5)  

So.      zwischen 10:00 und 16:00 Uhr (Einschränkung siehe C.6.4)  



  JRLU19W 
Mo-Fr. zwischen 19:30 und 20:30 Uhr (Einschränkung siehe C.6.2) 

Sa.      zwischen 14:00 und 18:00 Uhr (Einschränkung siehe C.6.5)  

So.      zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie zwischen 18:00 Uhr  und 19:30 Uhr 

  JRL U17W ,  JRL U18M  
Mo-Fr. zwischen 18:30 und 19:30 Uhr (Einschränkung siehe C.6.2) 

Sa.      zwischen 14:00 und 18:30 Uhr (Einschränkung siehe C.6.5)  

So.      zwischen 10:00 und 16:00 Uhr (Einschränkung siehe C.6.4)  

  JRL U15W , JRL+JOL U16M  

Mo-Fr. siehe C.6.3 

Sa.      zwischen 14:00 und 18:30 Uhr (Einschränkung siehe C.6.5)  

So.      zwischen 10:00 und 16:00 Uhr (Einschränkung siehe  C.6.4)  

  JRL U13W,U11W , JRL + JOL U14offen, JRL U12offen  
Mo-Fr. siehe C.6.3 

Sa.      zwischen 14:00 und 18:00 Uhr (Einschränkung siehe C.6.5)   
So.      zwischen 10:00 und 16:00 Uhr (Einschränkung siehe C.6.4)  

 C.6.2 Spiele montags bis freitags U17 bis  U19  

  Bei Spielen in den NRW-, Regional- und Oberligen mit einer Anfahrt der Gastmannschaft von mehr als 50 
km muss die schriftliche Einverständniserklärung des Gastvereins eingereicht werden. Bei Neuansetzungen 
durch den Jugendausschuss / Spielleitung  oder nach Spielausfällen gilt die 50-km-Regelung nicht. 

 C.6.3 Spiele montags bis freitags U11 bis U16  

  Bei einem Spiel, das montags bis freitags ausgetragen wird, muss generell die schriftliche 
Einverständniserklärung des Gastvereins eingereicht werden: 

Horst Kaiser  Tel.: 02232 / 931705 

Buschgasse 72         Fax: 02232 / 931704 

50321 Brühl   Email: H.Kaiser@wbv-online.de 

 C.6.4 Sonntagsspiele  

  Bei einer einfachen Wegstrecke von mehr als 80 km muss bei einer Spielansetzung sonntags vor 12 Uhr 
die schriftliche Einverständniserklärung des Gastvereins eingereicht werden: 

Horst Kaiser  Tel.: 02232 / 931705 

Buschgasse 72         Fax: 02232 / 931704 

50321 Brühl   Email: H.Kaiser@wbv-online.de 

 C.6.5 Samstagsspiele  

  Für die NRW-Ligen der Altersgruppen U16, U17, U18gibt es samstags grundsätzlich keinen Spielbetrieb.  

In allen anderen Ligen darf an Samstagen gespielt werden. Soll der Spielbeginn vor der offiziellen 
Spielbeginnzeit für die entsprechende Liga ausgetragen werden, so muss die schriftliche 
Einverständniserklärung des Gastvereins eingereicht werden. 

 


